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§ 178e VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Ist ein Versicherungsnehmer im vollen Umfang des § 178b Abs. 1 und nicht bloß für zusätzliche Aufwendungen zu den

Leistungen der gesetzlichen Sozialversicherung versichert, so ist der Versicherer auf Verlangen des

Versicherungsnehmers verp ichtet, dessen neugeborenes Kind mit Wirkung ab der Geburt ohne Wartezeiten zu

versichern; dieses Verlangen ist spätestens zwei Monate nach der Geburt zu stellen. Der Versicherungsschutz hat den

gleichen Umfang wie der des Versicherungsnehmers. Bedeutet das Kind ein erhöhtes Risiko, so kann der Versicherer

einen angemessenen Prämienzuschlag verlangen.
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